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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Stimm- und Wahlrecht

Das Anliegen der Einführung des Wahl- und Stimmrechts für niedergelassene
Ausländer konnte auch im Berichtsjahr keinen Durchbruch verzeichnen. In Genf
empfahl das Parlament zwei Volksinitiativen für die Einführung des integralen resp.
lediglich des aktiven Stimm- und Wahlrechts zur Ablehnung. Die beiden Begehren
wurden vom Volk am 6. Juni resp. am 28. November mit jeweils 71 Prozent Nein-
Stimmen abgelehnt. Im Kanton Bern beantragte die Regierung immerhin, der 1992
eingereichten Volksinitiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen, der die
fakultative Einführung auf Gemeindeebene erlaubt. Sie entsprach damit einer vom
Parlament im Rahmen der Totalrevision der Verfassung überwiesenen Motion. Im
Kanton Zürich folgte das Volk der Empfehlung von Regierung und Parlament und lehnte
eine Volksinitiative für das fakultative kommunale Ausländerstimmrecht mit 74 Prozent
Nein-Stimmen deutlich ab. In Basel-Stadt sprachen sich Regierung und Parlament
gegen eine Volksinitiative für das kantonale Ausländerstimmrecht aus. Neue
Volksinitiativen für das Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene resp. für die
fakultative gemeindeweise Einführung wurden im Berichtsjahr in den Kantonen
Freiburg und Aargau eingereicht. Die im Tessin im Vorjahr lancierte Initiative erreichte
die erforderliche Unterschriftenzahl nicht. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.11.1993
HANS HIRTER

Ebenfalls eine Volksabstimmung über das Ausländerstimmrecht fand im Aargau statt.
Mit einem klaren Mehr von 85 Prozent lehnten die Stimmberechtigten die von der
Linken eingereichte Volksinitiative für die fakultative Einführung des aktiven
Stimmrechts auf Gemeindeebene ab. Im Kanton Freiburg sprach sich der Grosse Rat
mit Zweitdrittelsmehrheit gegen eine 1993 eingereichte Volksinitiative für die
Einführung des integralen Ausländerstimmrechts auf kantonaler und kommunaler
Ebene aus. In Appenzell Ausserrhoden sind mit der neuen Kantonsverfassung die
Gemeinden zur Einführung des Ausländerstimmrechts ermächtigt worden. Die
Stimmberechtigten von Teufen, welche auf Vorschlag ihrer Gemeindeexekutive als erste
darüber zu entscheiden hatten, sprachen sich mit Zweidrittelsmehrheit dagegen aus. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.09.1996
HANS HIRTER

Wie zuvor in anderen Kantonen lehnten auch die Freiburger Stimmberechtigten eine
Volksinitiative für die Einführung des kantonalen Ausländerstimmrechts deutlich ab.
76.2 Prozent sprachen sich gegen das von der Linken unterstützte Volksbegehren aus.
Im Kanton Solothurn sprachen sich das Parlament und dann mit klarem Mehr (88.5
Prozent) auch das Volk gegen eine ähnliche Initiative aus. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.11.1997
HANS HIRTER

Der Verfassungsrat des Kantons Freiburg beschloss die Einführung des
Ausländerstimmrechts auf Gemeindeebene. In Kanton Graubünden stimmte das
Parlament anlässlich der Beratung der neuen Kantonsverfassung dem Regierungsantrag
auf Einführung des fakultativen Ausländerstimmrechts auf Gemeindeebene zu. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.06.2002
HANS HIRTER

Im Kanton Freiburg hat das Volk mit der Annahme der neuen Verfassung auch das
kommunale Ausländerstimmrecht eingeführt. Die Regierung gab im Herbst ein
Ausführungsgesetz in die Vernehmlassung. Im der Waadt scheiterte der zweite Versuch
innert Jahresfrist, das neu eingeführte Ausländerstimmrecht mittels einer
Volksinitiative wieder abzuschaffen. Auch dieses Mal gelang es den Initianten nicht, die
erforderlichen 12'000 Unterschriften zu sammeln. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 07.10.2004
HANS HIRTER
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Im Kanton Freiburg machte sich das Parlament an die Umsetzung des 2004 mit der
neuen Verfassung eingeführten kommunalen Ausländerstimmrechts. Auf Antrag der
Regierung beschloss es, den seit fünf Jahren im Kanton wohnenden und über eine
Niederlassungsbewilligung verfügenden Ausländerinnen und Ausländern das aktive und
das passive Wahlrecht auf Gemeindeebene zu erteilen. Das neue Gesetz wurde auf
Anfang 2006 in Kraft gesetzt. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 17.03.2005
HANS HIRTER

Im Kanton Bern, wo ein fakultatives kommunales Stimm- und Wahlrecht für Ausländer
eingeführt werden sollte, stimmten auf Empfehlung des Grossen Rates und der
bürgerlichen Parteien 72% der Urnengänger dagegen. Die Regierung des Kantons Luzern
unterstützt die vom Verein Secondas Plus eingereichte Initiative für die fakultative
Einführung des kommunalen Ausländerstimmrechts. Allerdings verlangt sie in einem
Gegenvorschlag eine einheitliche Regelung für alle interessierten Gemeinden.
Schweizweit gibt es bisher acht Kantone, die ein solches fakultatives kommunales
Stimm- und Wahlrecht für Migranten kennen. Es sind dies Neuenburg, Jura, Genf,
Waadt, Freiburg, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Basel-Stadt. In Basel-Stadt
wurde die fakultative Erweiterung des kommunalen Wahl- und Stimmrechts auf weitere
Personengruppen allerdings weder von Riehen noch von Bettingen umgesetzt. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.10.2010
MARC BÜHLMANN

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

La CIP-CN propose, comme le Conseil fédéral, d'adopter le projet d'arrêté fédéral
accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées des cantons de Schwyz, de
Zoug, de Fribourg, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d'Appenzell Rhodes-
Intérieures. Pour les cantons de Schwyz et de Fribourg, la modification apportée vise à
davantage de transparence du financement de la vie politique. Le canton de Zoug
précise le droit de vote suite à la révision des dispositions du Code civil (CC) relatives à
la protection de l'adulte, au droit des personnes et au droit de la filiation. Le canton de
Bâle-Ville souhaite l'abandon du quorum lors d'élections au Grand Conseil. Dans sa
nouvelle constitution, il inscrit le droit au logement sous le titre «Garantie des droits
fondamentaux» et instaure des mesures de protection du logement. Pour Bâle-
Campagne, les membres du Conseil d'Etat ne pourront plus faire partie de l'Assemblée
fédérale. Enfin, une nouvelle date pour le dépôt des initiatives est fixée dans la
constitution d'Appenzell Rhodes-Intérieures. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.02.2019
DIANE PORCELLANA

Le Conseil des Etats et le Conseil national ont adopté le projet d'arrêté fédéral
accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées des cantons de Schwyz, de
Zoug, de Fribourg, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d'Appenzell Rhodes-
Intérieures. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.2019
DIANE PORCELLANA

1) CdT, 14.1.93; AT, 22.1.93; JdG, 13.3., 7.6., 29.11.93; Lib., 20.3. und 30.6.93; TA, 20.4. und 27.9.93; Bund, 11.8.93.
2) AT, 31.1. und 11.3.96; BaZ, 6.3.96; SGT, 10.6.96; Lib., 29.8.96; NQ, 19.9.96.
3) Lib., 8.3. und 17.3.97; BaZ, 3.9.97; SZ, 24.11.97.
4) FR: Lib., 25.4.02. GR: TA, 19.6.02. 
5) Lib., 13.3.04; 24h, 3.8. und 21.8.04.; Lib., 7.10.04. 
6) BZ, 1.2.05; Lib., 4.2. und 17.3.05. 
7) BS: BAZ, 23.6. 18.08. und 27.09.10; GL: NZZ 2.5.10; VD: NZZ, 18.1.10; 24h, 18.1.10 und LT, 15.10.10; BE: Bund, 19.1. und 27.9.10;
LU: NLZ 3.8.10.
8) FF, 2018, p.7719s; Rapport CIP-CN du 1.2.19; BaZ, 26.7.18
9) BO CE, 2019, p.122s; BO CN, 2019, p.575
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